[image: image1.png]e



[image: image2.jpg]DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst
German Academic Exchange Service




Programm für lebenslanges Lernen (LLP)

ANTRAGSFORMULAR 
für einen Zuschuss zu einem 

VORBEREITENDEN BESUCH 
im Rahmen von ERASMUS
Rollierendes Antragsverfahren vom 1.08. bis 10.12.2007 (Datum des Poststempels)

Rückanschrift:

DAAD, Gruppe 33/Ref. 331, Postfach 20 04 04, 53134 Bonn

	Name der antragstellenden Hochschule :
	


Für Eintragungen der Nationalen Agentur
	Abgabefrist:
	Registriernummer

	
	


EUROPÄISCHE KOMMISSION 

	ALLGEMEINE InformationEN


· Bitte beachten Sie, dass ein Vorbereitender Besuch nur vor Abschluss eines Kooperationsabkommens durchgeführt werden kann. Wenn Ihre Einrichtung bereits einen Antrag auf einen Mobilitätszuschuss für die betreffende Kooperationsaktivität gestellt hat, die im Studienjahr 2007/2008 beginnt, so kann kein Zuschuss mehr für einen Vorbereitenden Besuch für diese Aktivität gewährt wer​den.

Vor Ausfüllen des Formulars lesen Sie bitte sorgfältig die einschlägigen Abschnitte im Leitfaden für Antragsteller für das Programm für lebenslanges Lernen und in der jeweiligen jährlichen Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen. Diese Dokumente können im Internet unter der Adresse http://ec.europa.eu/education/programmes/mewprog/index_en.html heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie auch die Website Ihrer Nationalen Agentur für zusätzliche Informationen: http://eu.daad.de/
Entsprechend der allgemeinen Praxis der Europäischen Kommission können die Angaben aus Ihrem Antrags​formular für Zwecke der Evaluierung des Programms für lebenslanges Lernen verwendet werden. Die einschlä​gigen Datenschutzbestimmungen werden dabei eingehalten.

checklistE FÜR DIE KRITERIEN ZUR FÖRDERFÄHIGKEIT

	(
Das Antragsformular soll als Computerausdruck erstellt werden.

(
Ihre Einrichtung liegt in einem der am Programm für lebenslanges Lernen teilnehmenden Staaten. Bitte über​prüfen Sie dies bei Ihrer Nationalen Agentur oder besuchen Sie die LLP-Website im Internet, auf der Sie weitere Informationen erhalten.

(
Der Antrag wird entsprechend dem im Leitfaden für Antragsteller beschriebenen Antragsverfahren und unter Einhaltung der von Ihrer Nationalen Agentur in der Ausschreibung genannten Abgabefristen per Briefpost eingereicht.

(
Der Antrag gilt für einen Vorbereitenden Besuch zwischen dem 1. August 2007 und dem 31. März 2008.

(
Das Antragsformular ist in einer der Amtssprachen der EU oder – bei EFTA/EWR-Ländern und beitretenden Ländern oder Kandidatenländern – in der jeweiligen Landessprache vollständig ausgefüllt.

· Das Antragsformular trägt die Originalunterschriften des/der Teilnehmenden/der Kontaktperson und der Person, die nach den gesetzlichen Vorschriften für die antragstellende Einrichtung unterzeichnungsberech​tigt ist, sowie den Originalstempel der Einrichtung.



	RÜCKANSCHRIFT siehe DECKBLATT


	


	Empfangsbestätigung


Dieses Blatt wird an Sie zurückgesandt, nachdem wir Ihren Antrag erhalten und registriert haben. Bitte füllen Sie daher folgenden Abschnitt aus:
	Antrag für:
	Zuschuss zu einem Vorbereitenden Besuch

	Name der Hochschuleinrichtung:
	

	Abteilung:
	

	Nach- und Vorname des ERASMUS-Koordinators:
	

	Straße und Hausnummer:
	

	Postleitzahl und Stadt/Ort:
	

	Name des/der Reisenden:
	

	Reiseort/Reisezeitraum:
	


Von der Nationalen Agentur auszufüllen

Wir bestätigen den Empfang Ihres Antrags mit der Registriernummer _________________________________ . 

Bitte verwenden Sie dieses Aktenzeichen im gesamten Schriftverkehr mit Ihrer Nationalen Agentur.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ort:






Datum:

Unterschrift:





Stempel der Nationalen Agentur:

	A.
GRUNDLAGEN DES BESUCHS


LLP-Aktion, auf die sich der Vorbereitende Besuch bezieht  (bitte Zutreffendes ankreuzen):

□

ERASMUS Studierendenmobilität (SMS, SMP, SMP_PC)

□

ERASMUS Dozentenmobilität (TM)

□

ERASMUS Personalmobilität (ST)

□

ERASMUS Intensivprogramme (IP)

Art des Besuchs

	Der Antrag gilt für:
	· Vorbereitender Besuch bei einer (mehreren) Partnereinrichtung(en) einer künftigen Kooperation

· Kontaktseminar, das von einer Nationalen Agentur organisiert wird (bitte Titel des Seminars angeben, falls bekannt):




	B.
ANTRAGSTELLENDE EINRICHTUNG


Anschrift der Einrichtung (Wenn der Antrag genehmigt wird, geht der gesamte damit verbundene Schriftverkehr an diese Anschrift.)
	Vollständiger rechtsgültiger Name der Einrichtung/Organisation in der Lan​dessprache:
	

	ERASMUS-Hochschulcode:
	

	Abteilung oder Fakultät/Fachbereich:
	

	Straße und Hausnummer:
	

	  Postleitzahl und Stadt/Ort:
	
	 Stadt □
	 Außenbezirk □
	Ländl. Region □

	Region:
	

	Staat:
	

	Telefon- und Fax-Nummer (mit Landes- und Ortsvorwahl):
	Telefon:



Fax:

	Email-Adresse:
	

	Website:
	

	Art der Einrichtung: 
	□  Hochschuleinrichtung



Unterschriftsbevollmächtigter (die Person, die die Einrichtung rechtsgültig nach außen vertritt und die bei Genehmigung des Antrags die Finanzhilfevereinbarung unterschreiben wird)
	Nach- und Vorname:
	
	Herr □   Frau □

	offizieller Titel:
	


Frühere Teilnahme an EU-Programmen
	Hat Ihre Einrichtung in den letzten fünf Jahren bereits am SOKRATES-Programm oder an einer anderen von der Europäischen Union geförderten Maßnahme teilgenommen?
	□ JA (bitte  in nachstehende Tabelle eintragen)

□ NEIN

	von – bis
	EU-Programm
	Referenznummer des Projekts
	Bezeichnung

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	


	C.
TEILNEHMENDE


Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Person(en), die den Vorbereitenden Besuch durchführt (durchführen). Wenn Sie einen Zuschuss für die Teilnahme an einem von der NA organisierten Kontaktseminar beantragen (siehe Abschnitt A), muss dieser Abschnitt nicht ausgefüllt werden, jedoch fügen Sie bitte eine Kopie des Seminarprogramms bei.

Bitte beachten Sie, dass in der Regel nur eine Person pro Einrichtung an einem Vorbereitenden Besuch teilneh​men kann. In hinreichend begründeten Ausnahmefällen können zwei Personen pro Einrichtung die Genehmi​gung zur gleichzeitigen Teilnahme erhalten.

Teilnehmer 1 

	Nach- und Vorname:
	
	Herr □   Frau □

	Geburtsdatum (Tag, Monat, Jahr):
	

	Geschlecht:
	(  männlich              ( weiblich

	Nationalität:
	

	Fachcode (siehe Anhang):
	

	Derzeitige Position:
	

	Tätigkeitsfeld
	( Akademisches Auslandsamt   ( Finanzen   ( Allgemeine Verwaltung/ Technik

(  Akademisches Personal   (  Studierendenberatung   ( Fort- und Weiterbildung

(  Andere

	Abschlüsse und beruflicher Hinter​grund (bitte nur  für diesen Antrag relevante Angaben machen):
	

	einschlägige Berufserfahrung
	______ Jahre

	Aufgabe beim Vorbereitenden Besuch (nur auszufüllen, wenn mehr als eine Person am Besuch teilnehmen soll):


	

	Straße und Hausnummer:
	

	Postleitzahl und Stadt/Ort:
	

	Region:
	

	Staat:
	

	Telefon- und Fax-Nummer (mit Landes- und Ortsvorwahl):
	Telefon:



Fax:

Mobiltelefon:

	Email-Adresse:
	


Teilnehmer 2

	Nach- und Vorname:
	
	Herr □   Frau □

	Geburtsdatum (Tag, Monat, Jahr):
	

	Geschlecht
	(  männlich              ( weiblich

	Nationalität:
	

	Fachcode (s. Anhang):
	

	Derzeitige Position:
	

	Tätigkeitsfeld
	( Akademisches Auslandsamt   ( Finanzen   ( Allgemeine Verwaltung/ Technik

(  Akademisches Personal   (  Studierendenberatung   (  Fort- und Weiterbildung

(  Andere

	Abschlüsse und beruflicher Hinter​grund (bitte nur  für diesen Antrag relevante Angaben machen):
	

	einschlägige Berufserfahrung:
	______ Jahre

	Aufgabe beim Vorbereitenden Besuch (nur auszufüllen, wenn mehr als eine Person am Besuch teilnehmen soll). Bitte erläutern Sie, warum die Teilnahme dieser zweiten Person erforderlich ist.
	


	D.
PROJEKTINHALT


Dieser Abschnitt bezieht sich auf den Inhalt des Vorbereitenden Besuchs bei einer oder mehreren Partnereinrich​tung(en)/‑organisation(en) einer zukünftigen Kooperation. Wenn Sie einen Zuschuss für die Teilnahme an einem von einer  NA organisierten Kontaktseminar beantragen (siehe Abschnitt A), muss dieser Abschnitt nicht ausgefüllt werden, je​doch fügen Sie bitte eine Kopie des Seminarprogramms bei.

Zweck des Besuchs

	Bitte geben Sie eine Kurzbeschreibung der Mobilitätsmaßnahme, die mit dem Besuch vorbereitet werden soll. Machen Sie Angaben zu verschiedenen Aspekten der beabsichtigten Maßnahme, wie z. B. Ziel/e, Thema/Themen und Aktivitäten, zu den einzelnen Beteiligten sowie zum voraussichtlichen Beginn und zur Dauer der Maßnahme.

	


Beschreibung des Besuchs

	Bitte beschreiben Sie die Aktivitäten, die während des Vorbereitungsbesuchs vorgesehen sind, und fügen Sie ggf. eine vorläufige Planung des Besuchsablaufs sowie ein Einladungsschreiben der gastgebenden Institution bei.

	


Angaben zu Personen aus anderen beteiligten Ländern, die ebenfalls an dem Vorbereitenden Besuch teilnehmen wollen
Die Antragsteller, die eine künftige Partnereinrichtung besuchen wollen, werden gebeten, Angaben zu den anderen Teilnehmern zu ma​chen. Diese Teilnehmer müssen den Zuschuss bei der für sie zuständigen Nationalen Agentur ihres Heimatlandes beantragen. Die Anga​ben, die Sie hier eintragen, dienen der Information Ihrer Nationalen Agentur, nicht aber Finanzierungsfragen.
Teilnehmer 1

	Nach- und Vorname des Teilnehmers:
	

	Name der Einrichtung:
	

	Staat:
	

	Stadt:
	


Teilnehmer 2

	Nach- und Vorname des Teilnehmers:
	

	Name der Einrichtung:
	

	Staat:
	

	Stadt:
	


Teilnehmer 3

	Nach- und Vorname des Teilnehmers:
	

	Name der Einrichtung:
	

	Staat:
	

	Stadt:
	


Bitte machen Sie diese Angaben für jeden Teilnehmer. Erforderlichenfalls ist eine Kopie dieser Seite des Formulars oder eine Seite mit demselben Layout für weitere Teilnehmer zu verwenden.

Bitte machen Sie nachstehend die verlangten Angaben zu der/den Einrichtung/en, die im Ausland besucht werden soll(en), sowie zu Terminen und Dauer Ihres Aufenthalts an den einzelnen Einrichtungen (im Rahmen eines Vorbereitenden Be​suchs dürfen höchstens 2 Einrichtungen aufgesucht werden). Wenn Sie zwei Einrichtungen besuchen möchten, beachten Sie bitte, dass beide Besuche im Zuge einer einzigen Rundreise erfolgen müssen.

Bitte beachten Sie ferner, dass die maximale Dauer eines Vorbereitenden Besuchs eine Woche beträgt, d. h. sechs Tage einschließlich einer Übernachtung im Ausland, unabhängig davon, ob eine oder zwei Einrichtungen besucht werden.

Einrichtung Nr. 1

	Vollständiger rechtsgültiger Name der Ein​richtung in der Landessprache:
	

	Übersetzung des Namens in DE, EN oder FR, falls keine dieser Sprachen Landessprache ist:
	

	ggf. ERASMUS-Hochschulcode:
	

	ggf. Abtl. oder Fakultät/Fachbereich:
	

	Straße und Hausnummer:
	

	Postleitzahl und Stadt/Ort:
	

	Region:
	

	Staat:
	

	Telefon- und Fax-Nummer (mit Landes- und Ortsvorwahl):
	Telefon:



Fax:

	Email-Adresse:
	

	Nach- und Vorname der Kontaktperson:
	
	Herr □   Frau □

	derzeitige Position:
	


Termin und Dauer des Besuchs

	Termin (einschließlich Reise) (Tag, Monat, Jahr):
	Beginn (nicht vor dem 1. August 2007):
	Ende (nicht nach dem 31. März 2008):

	Anzahl der Tage einschließlich An- und Abreise/einer Übernachtung im Ausland pro Person: 
	


Einrichtung Nr. 2

	Vollständiger rechtsgültiger Name der Ein​richtung in der Landessprache:
	

	Übersetzung des Namens in DE, EN oder FR, falls keine dieser Sprachen Landessprache ist:
	

	ggf. ERASMUS-Hochschulcode
	

	ggf. Abtl. oder Fakultät/Fachbereich:
	

	Straße und Hausnummer:
	

	Postleitzahl und Stadt/Ort:
	

	Region:
	

	Staat:
	

	Telefon- und Fax-Nummer (mit Landes- und Ortsvorwahl):
	Telefon:



Fax:

	Email-Adresse:
	

	Nach- und Vorname der Kontaktperson:
	
	Herr □   Frau □

	derzeitige Position:
	


Termin und Dauer des Besuchs

	Termin (einschließlich Reise) (Tag, Monat, Jahr):
	Beginn (nicht vor dem 1. August 2007):
	Ende (nicht nach dem 31. März 2008):

	Anzahl der Tage einschließlich An- und Abreise/einer Übernachtung im Ausland pro Person:
	


	E.
BEANTRAGTER ZUSCHUSS


Vor dem Ausfüllen dieser Seite des Formulars lesen Sie bitte aufmerksam den Anhang zu Fahrt- und Aufenthaltskosten. Bei zwei Teilnehmern ist darauf zu achten, dass die angegebenen Beträge die Kosten für beide Personen abdecken.

	Kostenposition
	Beschreibung
	Kosten (in Euro)

	Fahrtkosten 
	Fahrt *

von (Ort):

* nach (max. 2 Zielorte):

* Beförderungsmittel: 


	

	Aufenthaltskosten
 (Unterkunft und Verpflegung, Fahrtkosten vor Ort,  ggf. Reiseversicherung)
	Gesamtzahl der Übernachtungen am

* ersten Zielort: _________

* zweiten Zielort (falls zutreffend): ________
Gesamtanzahl der Übernachtungen: _________
	

	ggf. Teilnahmegebühren für ein von einer NA organisiertes Kontaktseminar
	
	

	andere Kosten, z.B. Visumsgebühren
	
	

	Gesamtkosten
	

	Davon beantragter-Zuschuss aus LLP-Mitteln

	

	Wenn Sie benachteiligt sind (zum Beispiel wegen einer Behin​derung) oder sozioökonomische Gründe geltend machen, geben Sie bitte Einzelheiten an, so dass Ihr Aufenthaltskostensatz ggf. erhöht werden kann.
	


	F.
ERKLÄRUNG


Dieser Abschnitt ist von der Person, die die antragstellende Einrichtung rechtsverbindlich vertritt (in der Regel der Leiter der Einrichtung), sowie vom Teilnehmer/von der Kontaktperson zu unterschreiben und zu stempeln. Bitte beachten Sie, dass das Original des Antrags, das Sie an Ihre Nationale Agentur senden, unterschrieben und mit einem Stempel versehen sein muss. Sind der Leiter der Einrichtung und der Reisende identisch, muss eine dritte unterschriftsberechtigte Person den Antrag unterschreiben.

	„Wir, die Unterzeichnenden, erklären hiermit nach bestem Wissen und Gewissen, dass die Angaben in diesem Antragsfor​mular der Wahrheit entsprechen.

Soweit zutreffend, hat (haben) die Einrichtung(en), die besucht werden soll(en), ihre Bereitschaft, den (die) in diesem An​trag genannte(n) Besucher zu empfangen, schriftlich bestätigt.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass gemäß den Bestimmungen der Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Euro​päischen Gemeinschaften
 keine Zuschüsse an Bewerber vergeben werden,

a) die sich im Konkursverfahren, in Liquidation oder im gerichtlichen Vergleichsverfahren befinden oder ihre gewerbliche Tätigkeit eingestellt haben oder sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorge​sehenen gleichartigen Verfahrens in einer vergleichbaren Lage befinden; 

b) die aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden sind, welche ihre berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellen; 

c) die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen haben, welche vom Auftraggeber nach​weislich festgestellt wurde; 

d) die ihrer Pflicht zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern oder sonstigen Abgaben nach den Rechts​vorschriften des Landes ihrer Niederlassung, des Landes des öffentlichen Auftraggebers oder des Landes der Auftrags​erfüllung nicht nachgekommen sind; 

e) die rechtskräftig wegen Betrugs, Korruption, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung oder einer anderen gegen die finanziellen Interessen der Gemeinschaften gerichteten Handlung verurteilt worden sind; 

f) bei denen im Zusammenhang mit einem anderen Auftrag oder einer Finanzhilfe aus dem Gemeinschaftshaushalt eine schwere Vertragsverletzung wegen Nichterfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen festgestellt worden ist;

g) die sich in ihrem Antrag in einem Interessenkonflikt befinden;

h) die in ihrem Antrag im Zuge der Mitteilung der vom Auftraggeber für die Teilnahme an dem Verfahren für die Gewäh​rung einer Finanzhilfe verlangten Auskünfte falsche Erklärungen abgegeben haben oder die verlangten Auskünfte nicht erteilt haben.

Wir bestätigen, dass keines der oben genannten Kriterien auf uns oder die von mir (Leiter/-in der Einrichtung) als gesetzli​chem Vertreter vertretene Einrichtung zutrifft, in der Erkenntnis, dass im Falle einer falschen Aussage die in der Haushalts​ordnung aufgeführten Sanktionen verhängt werden können.

Ich (Leiter/in der Einrichtung) bestätige, dass meine Einrichtung über die finanzielle und operative Fähigkeit verfügt, die vorgeschlagene Maßnahme vollständig durchzuführen.“

	Datum:

Ort:

Name und Position in Blockschrift:

Unterschrift der/des Reisenden:


	Datum:

Ort:

Name und Position in Blockschrift:

Unterschrift des/der Leiters(-in) der Einrichtung:

Stempel der Einrichtung:


	ANHANG  – REGELN FÜR DIE GEWÄHRUNG VON ZUSCHÜSSEN


Der Zuschuss zu dem Vorbereitenden Besuch soll ein Ausgleich für Kosten sein, die im Zu​sammenhang mit der Auslandsmobilität des/der Teilnehmer(s) entstanden sind. Er ist als Zuschuss zu den Kosten für Fahrt, Unterkunft, Verpflegung (ggf. für Teilnahmegebüh​ren von Kontaktseminaren) gedacht. Über die tatsächliche Höhe des Zuschusses ent​scheidet die Nationale Agentur; deren Entscheidung von der Verfügbarkeit von Haushalts​mitteln und von der Anzahl der eingegangenen Anträge abhängt.
Der Zuschuss kann für benachteiligte Personen, d. h. für Personen, die aus sozioökonomi​schen Gründen benachteiligt sind, und für Menschen mit Behinderungen, die während der Reise und während des Auslandsaufenthaltes eine besondere Betreuung (z. B. eine Begleit​person) brauchen, erhöht werden. Die Nationale Agentur prüft die Notwendigkeit eines er​höhten Zuschusses anhand der Angaben in Abschnitt E (beantragter Zuschuss).
Der bei Bewilligung des Antrags gewährte Zuschuss kann jedoch keinesfalls die Höhe des beantragten LLP-Zuschusses übersteigen. Eine nachträgliche Anhebung des bewilligten Zu​schusses nach der Reise ist nicht möglich.

Fahrtkosten

Die Zahlungen für die Fahrtkosten erfolgen auf der Basis der tatsächlich angefallenen Be​träge. Normalerweise werden die Fahrtkosten durch den Zuschuss zu 100 % erstattet. Es sind jedoch die jeweils günstigsten Tarife zu nutzen. Die Fahrtkosten umfassen die lo​kale/regionale Beförderung vom Abfahrtsort im Heimatland zum Bestimmungsort im Gast​land. Da die Nationale Agentur prüfen muss, ob bei allen Fahrten die jeweils günstigsten Ta​rife verwendet worden sind, sind entsprechende Preisinformationen wie Preisaufstellung der Internetrecherche, Information eines Reisebüros o. ä. beizufügen.
Das Flugzeug darf nur bei Entfernungen über 400 km in Anspruch genommen werden, es sei denn, die Reiseroute würde eine Schiffspassage erforderlich machen. Bei Fahrten mit dem PKW ist der erstattungsfähige Betrag auf die Kosten einer entsprechenden Bahnfahrt 1. Klasse – unabhängig von der Anzahl der Personen im PKW – begrenzt. Ein Leihwagen ist nur zulässig, wenn die kostengünstigere Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nachweislich nicht möglich ist. Die Nationale Agentur entscheidet darüber im Einzelfall. In beiden Fällen sind Nachweise/Vergleichsrechnungen unbedingt der Abrechnung beizufügen.

Aufenthaltskosten

Die NA zahlt einen pauschalen Zuschuss zu den Aufenthaltskosten. Der Zuschuss aus EU-Mitteln zu den Aufenthaltskosten darf nicht höher sein als die in der Tabelle genannten Höchstsätze. Die EU-Tagessätze decken Unterbringungs- und Verpflegungskosten sowie Fahrtkosten während des Auslandsaufenthaltes vor Ort. Bitte beachten Sie, dass auch Kosten für Reiseversicherungen über die EU-Tagessätze gedeckt werden müssen.

Die EU-Höchstsätze für Aufenthaltskosten in den verschiedenen Ländern sind in der anhän​genden Tabelle aufgeführt. Die Nationale Agentur entscheidet im Einzelfall, welcher Zu​schuss zu den Aufenthaltskosten gewährt werden kann. Dies geschieht in Abhängigkeit zum Gesamtbudget für Vorbereitende Besuche und der Gesamtzahl der Anträge.

Belegaufbewahrung

Für sowohl nationale als auch europäische Prüfungen müssen alle Belege, die in Zusam​menhang mit den Fahrtkosten entstehen, vom Antragsteller fünf Jahre lang aufbewahrt und auf Anfrage den prüfenden Stellen zur Einsicht vorgelegt werden.

Da es sich bei den Zuschüssen zu den Aufenthaltskosten um Pauschalbeträge handelt, müssen hierfür vom Antragsteller keine Belege aufbewahrt werden.

 EU-Tageshöchstsätze

Über den im jeweiligen Einzelfall tatsächlich anzuwendenden Tagessatz entscheidet die Nationale Agentur, deren Entscheidung von der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln und von der Anzahl der eingegangenen Anträge abhängt.
	Gastland
	EU-Tageshöchstsatz

	Belgien - BE
	150

	Bulgaren- BG
	  85

	Tschechien - CZ
	136

	Dänemark - DK
	204

	Deutschland - DE
	150

	Estland - EE
	120

	Griechenland - EL
	140

	Spanien -ES
	152

	Frankreich - FR
	179

	Irland - IE
	184

	Italien - IT
	168

	Zypern - CY
	138

	Lettland - LV
	114

	Litauen - LT
	116

	Luxemburg - LU
	150

	Ungarn - HU
	135

	Malta - MT
	134

	Niederlande - NL
	165

	Österreich - AT
	161

	Polen - PL
	122

	Portugal - PT
	137

	Rumanien- RO
	  96

	Slovenien -SI
	124

	Slowakai -SK
	139

	Finnland - FI
	177

	Schweden - SE
	169

	Vereinigtes Königreich - UK
	216

	Island – IS
	209

	Liechtenstein – LI
	188

	Norwegen - NO
	211

	Türkei - TR
	125


Schlüssel der Fächer und Fachbereiche

01
AGRARWISSENSCHAFTEN

01.0
Agrarwissenschaften

01.1
Landwirtschaft

01.2
Agrarökonomie

01.3
Lebensmittelwissenschaft und Technologie

01.4
Gartenbau

01.5
Fischereiwirtschaft

01.6
Forstwirtschaft

01.7
Viehwirtschaft

01.8
Tropische/Subtropische Landwirtschaft

01.9
Sonstige Agrarwissenschaften

02
ARCHITEKTUR, STADT- UND REGIONALPLANUNG

02.0
Architektur, Stadt- und Regionalplanung

02.1
Architektur

02.2
Innenarchitektur

02.3
Stadtplanung

02.4
Regionalplanung

02.5
Landschaftsarchitektur

02.6
Transport- und Verkehrswissenschaften

02.9
Sonstige Bereiche der Architektur, Stadt- und Regionalplanung

03
KUNST UND GESTALTUNG

03.0
Kunst und Gestaltung

03.1
Bildende Künste (Malerei, Bildhauerei, Graphik)

03.2
Musik und Musikwissenschaft

03.3
Darstellende Künste

03.4
Photographie, Kinematographie

03.5
Gestaltung (Graphisches Design, Industriedesign, Mode, Textildesign)

03.6
Kunstgeschichte

03.9
Sonstige Bereiche von Kunst und Gestaltung

04
BETRIEBSWIRTSCHAFT,
UNTERNEHMENSFÜHRUNG

04.0
Betriebswirtschaft, Unternehmensführung

04.1
Betriebswirtschaft in Verbindung mit Sprachen

04.2
Betriebswirtschaft in Verbindung mit Technologie

04.3
Buchführung, Finanzverwaltung

04.4
Touristik, Gastronomie, Hotelgewerbe

04.5
Tarifwesen und Personalverwaltung

04.6
Sekretariatswesen

04.7
Marketing und Vertriebswesen

04.9
Sonstige Bereiche der Betriebswirtschaft und Untemehmensführung

05
ERZIEHUNGSWESEN,
LEHRERAUSBILDUNG

05.0
Erziehungswesen, Lehrerausbildung

05.1
Lehrerausbildung

05.2
Grundschule

05.3
Weiterführende Schulen

05.4
Berufs- und Fachausbildung

05.5
Erwachsenenbildung

05.6
Sonderpädagogik

05.7
Erziehungswissenschaft, Vergleichende Erziehungswissenschaft

05.8
Pädagogische Psychologie

05.9
Sonstige Bereiche des Erziehungswesens und der Lehrerausbildung

06
INGENIEURWISSENSCHAFTEN, TECHNIK

06.0
Ingenieurwissenschaften, Technik

06.1
Maschinenbau

06.2
Elektrotechnik

06.3
Chemische Verfahrenstechnik

06.4
Bauingenieurwesen

06.5
Elektronik, Fernmeldetechnik

06.6
Fertigungstechnik (CAD, CAM, CAE)

06.7
Werkstoffkunde

06.8
Luftfahrttechnik

06.9
Sonstige ingenieurwissenschaftliche und technische Bereiche

07
GEOGRAPHIE, GEOLOGIE

07.0
Geographie, Geologie

07.1
Geographie

07.2
Umweltwissenschaften, Ökologie

07.3
Geologie

07.4
Boden- und Wasserkunde

07.6
Geodäsie, Kartographie, Telemetrie

07.7
Meteorologie

07.9
Sonstige Bereiche der Geographie und Geologie

08
GEISTESWISSENSCHAFTEN

08.0
Geisteswissenschaften

08.1
Philosophie

08.2
Theologie

08.3
Geschichte

08.4
Archäologie

08.9
Sonstige Geisteswissenschaften

09
SPRACHEN UND PHILOLOGIEN

09.0
Sprachen und Philologien

09.1
Moderne EU-Sprachen

09.2
Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft

09.3
Sprachwissenschaft

09.4
Übersetzen, Dolmetschen

09.5
Klassische Philologie

09.6
Nicht-EU-Sprachen

09.8
Seltener gesprochene und unterrichtete Sprachen

09.9
Sonstige Sprachen und Philologien

10
RECHTSWISSENSCHAFT
10.0
Rechtswissenschaft

10.1   Vergleichende Rechtswissenschaft, Recht in Verbindung mit Sprachen

10.2
Internationales Recht

10.3
Zivilrecht

10.4
Strafrecht, Kriminologie

10.5
Verfassungsrecht und öffentliches Recht

10.6
Verwaltungsrecht

10.7
Recht der Europäischen Union

10.9
Sonstige Bereiche des Rechtswissenschaft

11
MATHEMATIK, INFORMATIK

11.0
Mathematik, Informatik

11.1
Mathematik

11.2
Statistik

11.3
Informatik, Computerwissenschaft

11.4
Künstliche Intelligenz

11.5
Versicherungsstatistik

11.9
Sonstige Bereiche der Mathematik und Informatik

12
MEDIZINWISSENSCHAFTEN

12.0
Medizinwissenschaften

12.1
Medizin

12.2
Psychiatrie und klinische Psychologie

12.3
Zahnmedizin

12.4
Tiermedizin

12.5
Pharmakologie/Pharmazie

12.6
Krankenpflege, Geburtshilfe, Physiotherapie

12.7
Öffentliches Gesundheitswesen

12.8
Medizintechnologie

12.9
Sonstige Bereiche der Medizinwissenschaften

13
NATURWISSENSCHAFTEN

13.0
Naturwissenschaften

13.1
Biologie

13.2
Physik

13.3
Chemie

13.4
Mikrobiologie, Biotechnologie

13.5
Kern- und Energiephysik

13.6
Biochemie

13.7
Astronomie, Astrophysik

13.8
Ozeanographie

13.9
Sonstige Naturwissenschaften

14
SOZIALWISSENSCHAFTEN

14.0
Sozialwissenschaften

14.1
Politikwissenschaft

14.2
Soziologie

14.3
Wirtschaftswissenschaft

14.4
Psychologie und Verhaltenswissenschaft

14.5
Sozialarbeit

14.6
Internationale Beziehungen, Europastudien, bereichsübergreifende Studien

14.7
Anthropologie

14.8
Entwicklungsstudien

14.9
Sonstige Sozialwissenschaften

15
KOMMUNIKATIONS- UND
INFORMATIONSWISSENSCHAFTEN

15.0
Kommunikations- und lnformationswissenschaften

15.1
Journalismus

15.2
Rundfunk und Fernsehen

15.3
Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Werbung

15.4
Bibliothekswissenschaft

15.5
Dokumentation, Archivwesen

15.6
Museumswissenschaft, Kulturgutpflege

15.9
Sonstige Bereiche der Kommunikations- und Informationswissenschaften

16
SONSTIGE STUDIENBEREICHE

16.0
Sonstige Studienbereiche

16.1
Leibeserziehung, Sportwissenschaft

16.2
Freizeitwissenschaft

16.3
Hauswirtschaft und Ernährungswissenschaft

16.4
Schifffahrtskunde, Navigationswesen

16.9
Sonstige Fachbereiche









� Bitte prüfen Sie sorgfältig die Höhe des zu beantragenden Zuschusses, insbesondere den Abschnitt zu den Fahrtkosten, um zu gewährleisten, dass er realistisch und dennoch ausreichend ist, um die geplanten Ausgaben zu decken. Sollte Sie Zweifel bezüglich der Höhe der anzusetzenden Beträge haben, recherchieren Sie bitte vor der Beantragung bei einem Reisebüro, da eine nachträgliche Erhöhung der Zuwendung nicht möglich ist.


�	Weitere Informationen sind im Internet unter � HYPERLINK "http://ec.europa.eu/budget/documents/implement_control_en.htm" ��http://ec.europa.eu/budget/documents/implement_control_en.htm� abrufbar.
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